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Betriebsprüfung im Verein – was prüft ein Betriebsprüfer des Finanzamtes besonders?
Auch Vereine können ins Visier einer Betriebsprüfung geraten. Dabei wird geprüft, ob der Verein seine steuerlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt und insbesondere die Gemeinnützigkeit gemäß der Abgabenordnung (AO) gewahrt bleibt. Folgende Aspekte stehen bei einer Betriebsprüfung in einem Verein besonders im Fokus:

1. Einhaltung der Gemeinnützigkeit
Der Betriebsprüfer untersucht, ob der Verein die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit (§§ 51–68 AO) erfüllt. Dazu gehört insbesondere:
· Satzungskonformität: Die Satzung muss den Anforderungen des § 60 AO entsprechen und die gemeinnützigen Zwecke klar definieren.
· Tatsächliche Geschäftsführung: Die tatsächliche Tätigkeit des Vereins muss mit den in der Satzung festgelegten gemeinnützigen Zwecken übereinstimmen.

Prüffelder:
· Werden die Mittel ausschließlich und unmittelbar für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet?
· Gibt es private Vorteilsnahmen (z. B. unverhältnismäßige Vergütungen)?
· Wurden Rücklagen ordnungsgemäß gebildet (§ 62 AO)?

2. Steuerliche Trennung der Tätigkeitsbereiche
Ein Verein unterliegt in verschiedenen Tätigkeitsbereichen unterschiedlichen steuerlichen Regelungen. Der Prüfer wird genau hinschauen, ob die Einnahmen und Ausgaben korrekt diesen Bereichen zugeordnet wurden:
· Ideeller Bereich (steuerfrei, z. B. Mitgliedsbeiträge)
· Zweckbetrieb (begünstigt, z. B. Einnahmen aus Satzungszwecken)
· Vermögensverwaltung (z. B. Einnahmen aus Zinsen oder Miete; grundsätzlich steuerpflichtig)
· Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (steuerpflichtig, z. B. Verkauf von Speisen und Getränken)

Prüffelder:
· Wurden die Einnahmen aus den Tätigkeitsbereichen korrekt getrennt?
· Sind die steuerpflichtigen Einnahmen (z. B. aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb) richtig deklariert?
· Wurden Überschüsse aus Vermögensverwaltung oder wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb korrekt erfasst und versteuert?

3. Beachtung des Gebots der zeitnahen Mittelverwendung
Das Finanzamt prüft, ob der Verein die Vorschrift der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 AO) einhält, d. h., ob die Einnahmen innerhalb von zwei Jahren für satzungsmäßige Zwecke ausgegeben wurden, falls der Verein die 45.000-Euro-Grenze überschreitet.
Prüffelder:
· Wurden Einnahmen korrekt erfasst und fristgerecht verwendet?
· Gibt es Rücklagen, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?

4. Steuerpflichtige Einnahmen
Der Prüfer legt besonderes Augenmerk auf steuerpflichtige Einnahmen, um sicherzustellen, dass hier keine Steuern hinterzogen wurden.

Prüffelder:
· Sind alle Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb korrekt erfasst?
· Wurden Einnahmen aus Vermögensverwaltung und Zweckbetrieb korrekt deklariert?
· Wurden Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer ordnungsgemäß abgeführt?

5. Abrechnungen und Buchführung
Die Buchhaltung des Vereins wird auf ihre Ordnungsmäßigkeit geprüft (§§ 140–147 AO). Hierbei gilt: Auch Vereine müssen eine ordnungsgemäße Buchführung führen, die klar zwischen ideellem Bereich, Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb trennt.

Prüffelder:
· Sind alle Einnahmen und Ausgaben vollständig und nachvollziehbar erfasst?
· Gibt es Belege für alle Zahlungen (z. B. Rechnungen, Quittungen)?
· Wurden Barzahlungen ordnungsgemäß dokumentiert?

6. Übungsleiterpauschalen und andere Steuervergünstigungen
Die korrekte Anwendung steuerlicher Vergünstigungen, wie der Übungsleiterpauschale (§ 3 Nr. 26 EStG) oder der Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a EStG), wird genau geprüft.

Prüffelder:
· Wurden die Pauschalen korrekt ausgezahlt und dokumentiert?
· Gibt es Nachweise, dass die Empfänger tatsächlich eine begünstigte Tätigkeit ausgeübt haben?
· Wurden Höchstgrenzen eingehalten (z. B. 3.000 Euro bei der Übungsleiterpauschale, Stand 2025)?
· Gibt es für Zahlungen der Ehrenamtspauschale an Vorstandsmitglieder eine Satzungsgrundlage?

7. Veranstaltungen und Sponsoring
Der Prüfer wird sich Einnahmen aus Veranstaltungen, Sponsoring oder Werbemaßnahmen genau ansehen, da hier oft steuerpflichtige Einnahmen anfallen.




Prüffelder:
· Wurden Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Verkaufsständen oder Werbeanzeigen korrekt erfasst?
· Ist das Sponsoring satzungsgemäß und ggf. korrekt als steuerpflichtig deklariert?
· Wurden Umsatzsteuer und ggf. Körperschaftsteuer korrekt abgeführt?

8. Vereinsvermögen und Rücklagen
Das Finanzamt überprüft, ob Rücklagenbildung und Umgang mit Vereinsvermögen den Vorgaben der AO entsprechen.

Prüffelder:
· Wurden Rücklagen ordnungsgemäß gebildet (z. B. Rücklage für langfristige Investitionen)?
· Gibt es Hinweise auf die zweckwidrige Verwendung von Vereinsmitteln?
· Werden Vereinsmittel ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke eingesetzt?

9. Beschäftigungsverhältnisse und Zahlungen
Falls der Verein Personal beschäftigt oder Honorare auszahlt, prüft der Betriebsprüfer die korrekte Behandlung dieser Zahlungen.

Prüffelder:
· Wurden Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge und ggf. Umsatzsteuer korrekt abgeführt?
· Gibt es Schwarzarbeit oder ungerechtfertigte Vergütungen?
· Wurden Zahlungen an Vorstandsmitglieder oder ehrenamtliche Helfer korrekt dokumentiert?

10. Dokumentation und Protokollführung
Die Dokumentation von Vorstandsbeschlüssen und Mitgliederversammlungen wird ebenfalls geprüft.

Prüffelder:
· Gibt es ordnungsgemäß geführte Protokolle?
· Sind wichtige Entscheidungen (z. B. Rücklagenbildung, Ausgaben) dokumentiert?
· Wurden alle steuerlich relevanten Änderungen, wie Satzungsänderungen, dem Finanzamt gemeldet?
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